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Wahl-Berichterstattung: TV-Anstalten müssen nicht über das Abschneiden  
von Klein-Parteien berichten

Bei den Wahlsendungen 
der öffentlich-rechtlichen 
TV-Sender wird über das 
Abschneiden von Parteien 
üblicherweise dann nicht 
berichtet, wenn deren Wahl-
Ergebnisse unterhalb der 
Drei-Prozent-Schwelle blei-
ben. In dieser Vorgehens-
weise sah die Partei Mensch 
Umwelt Tierschutz (kurz 
Tierschutz-Partei genannt) 
eine Benachteiligung für die 
kleineren Parteien und ging 
gerichtlich mit Eilanträgen 
beim Bundesverfassungs-
gericht in Karlsruhe und 
beim Verwaltungsgericht 
Mainz dagegen vor. 

Kein Erfolg beim Bundes-
verfassungsgericht und VG 
Mainz 

Die Tierschutz-Partei, de-
ren Bundesgeschäftsstelle 
sich in Treuen (liegt in der 
Nähe von Plauen im Vogt-
land) befindet, hatte beim 
Bundesverfassungsgericht 
einen Antrag auf Erlass ei-
ner einstweiligen Anord-
nung gestellt, um das Zwei-
te Deutsche Fernsehen 
(ZDF) in Mainz und den 
Norddeutschen Rundfunk 
(NDR) in Hamburg zu ver-
pflichten, bei allen Präsenta-
tionen von vorläufigen amt-
lichen Endergebnissen der 
Landtagswahlen in Hessen 
und Bayern in ihren linearen 
Fernsehprogrammen am 

9. Oktober 2023 die Wahl-
ergebnisse all jener Parteien 
auszuweisen, die ein Wahl-
ergebnis von mindestens 
einem Prozent erreichen. 
Den Antrag hat die 2. Kam-
mer des Zweiten Senats des 
Bundesverfassungsgerichts 
abgelehnt (Beschluss vom 8. 
Oktober 2023 – Az.: 2 BvQ 
189/23).

Zuvor gab es für die Tier-
schutz-Partei bereits eine 
Niederlage in gleicher An-
gelegenheit beim Verwal-
tungsgericht Mainz.  Die 
Tierschutz-Partei hatte beim 
VG Mainz per Eilantrag be-
antragt, die Schwelle in Sa-
chen Berichterstattung auf 
die Grenze von einem Pro-
zent zu senken und berief 
sich dabei auf das Recht 
der Chancen-Gleichheit für 
alle Parteien im Prozess der 

politischen Meinungsbil-
dung. Das VG Mainz lehnte 
den Eilantrag ab und stell-
te fest, dass das ZDF nicht 
verpflichtet ist, bei seiner 
Berichterstattung über die 
Landtagswahlen in Bayern 
und Hessen am 8. und 9. Ok-
tober 2023 auch die Wahler-
gebnisse der Parteien darzu-
stellen, deren Wahlergebnis 
unter drei Prozent liegt (Be-
schluss vom 4. Oktober 2023 
– Az.: 4 L 532/23 MZ). 

Das VG Mainz wies in seiner 
Begründung zudem darauf 
hin, dass die Berichterstat-
tung für die Wahl-Ergeb-
nisse keine wahlwerbende 
Wirkung habe. Auch stati-
stische Faktoren müssten 
bedacht werden, denn erst 
ab der Schwelle von drei 
Prozent sei eine statistische 
Sicherheit gegeben. Ermitt-

lungen eines Prognose-Wer-
tes im Ein-Prozent-Bereich 
seien zu fehlerhaft bzw. zu 
unsicher. Eine zuverlässige 
Bericht-Erstattung sei erst 
ab einem Wahl-Ergebnis 
oberhalb der Drei-Prozent-
Marke gegeben. 

Abweichendes Urteil des 
VG Frankfurt

Die Tierschutz-Partei ver-
folgte ihr Anliegen auch 
beim Verwaltungsgericht 
Frankfurt und beim Ver-
waltungsgericht Mün-
chen. Letzteres lehnte den 
Eilantrag ab, daher musste 
der Bayerische Rundfunk 
nicht berichten. Hier hat die 
Tierschutz-Partei eine Be-
schwerde eingelegt.

Beim VG Frankfurt erzielte 
die Partei zumindest einen 
Teilerfolg. Die Richter am 
VG Frankfurt wiesen den 
Hessischen Rundfunk 
an, das vorläufige amt-
liche Wahl-Ergebnis der 
Tierschutzpartei zur hes-
sischen Landtagswahl dann 
auszuweisen, wenn sie ein 
Ergebnis von mindestens 
einem Prozent erreichen 
sollte (Beschluss vom 4 
Oktober 2023, Az.: 1 L 
3013/23.F). Nach Ansicht 
des VG Frankfurt könnte 
sich die Ausweisung auf die 
künftigen Chancen der Par-
tei auswirken. (ps)
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Im Netz der Gier

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

REAL FILM Berlin GmbH, 
Köthener Straße 3, 10963 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Glücklich
Bin ich Glücklich?
Bin ich Glücklich

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Schriftarten, Abwand-
lungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen und grafischen Darstel-
lungen zur Verwendung in allen Medien und sonstigen Werkarten, insbe-
sondere Fernsehen, Film, Hörfunk, Datenträger aller Art, elektronische und 
digitale Medien.

Wiedemann und Berg Film GmbH, 
Taunusstraße 21, 80807 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Deutscher Herzbericht
HERZ heute
herzblatt

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Deutsche Herzstiftung e.V., 
Bockenheimer Landstr. 94-96, 60323 Frankfurt

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für unsere Mandant-
schaft Titelschutz in Anspruch für:

DANKE FÜR DICH

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für alle 
Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film, Strea-
mingdienste und sonstige elektronische Medien einschließlich  Multime-
dia-Anwendungen (Online- und Offline-Dienste).

KROHN Rechtsanwälte PartGmbB, 
Alsterufer 3, 20354 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

DER DEUTSCHE REALITY PREIS

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Schriftarten, Abwand-
lungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen und grafischen Darstel-
lungen zur Verwendung in allen Medien und sonstigen Werkarten, insbe-
sondere Fernsehen, Film, Hörfunk, Datenträger aller Art, elektronische und 
digitale Medien

I & U TV Produktion GmbH, 
Bismarckstr. 11-13, 50672 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

Ein Bündel voller Liebe

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Swea Münch, c/o autorenglück.de, 
Franz-Mehring-Straße 15, 01237 Dresden

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

We are AVOLTA
AVOLTA Kaffeegenuss

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

POINTEC GmbH, 
Am Neumarkt 38c, 22041 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Für immer Freibad

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Druckerzeugnisse, Software-Erzeug-
nisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch 
CD-ROM; DVDs; CD-I, podcasts, Offline- und Online-Dienste und sonstige 
Online-Medien.

Anwaltskanzlei Bettina Krause, 
Hauptstraße 23, 82327 Tutzing
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Taxi ins mich
Taxi in das mich
Leichter abnehmen dank Teller-Trick
Leichter abnehmen dank Teller-Trick: Die 

einfachste wissenschaftlich anerkannte 
Methode für eine gesunde Ernährung

in allen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, Abwand-
lungen einschließlich Zusätzen, Abkürzungen und Schriftarten als Einzel-, 
Reihen-, Haupt- und Untertitel zur Verwendung in allen Medien und für 
alle Werkarten, insbesondere für alle Printmedien und Druckerzeugnisse, 
Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen und sonstige audiovisu-
elle Medien, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, ferner für elektronische 
und digitale Medien einschließlich Podcasts und Netzwerke einschließlich 
Online-Medien, Online- und Offline-Dienste sowie sonstige Mediendienst-
leistungen und Medienprodukte aller Art, für Domain-Bezeichnungen, 
Multimedia-Anwendungen, für Event-Merchandising sowie für Messen, 
Kongresse und sonstige Veranstaltungen aller Art.

Wort & Bild Verlag Konradshöhe GmbH & Co. KG, 
Konradshöhe 1, 82065 Baierbrunn

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Klientin Titel-
schutz in Anspruch für:

AUSTRIALIENS

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Darstellungsformen, Wortverbin-
dungen, Kombinationen und Abwandlungen für alle Medien, insbesondere 
Druckerzeugnisse, Software - Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, elek-
tronische und digitale Medien und Netzwerke, einschließlich Offline- und 
Online Dienste und sonstige Online-Medien, Bild-, Ton- und Datenträger 
aller Art sowie Merchandising in jeglicher Form.

MIDPOINT AGENTUR FÜR FILM- UND 
FERNSEHSCHAFFENDE, 
Theresienstraße 23, 80333 München


